
Für alle Steuerpflichtigen

Bundesrat stimmt zahlreichen Steuergesetzen zu: 
Dienstfahrräder und Jobtickets ab 2019 steuerfrei

|  Am 23.11.2018 hat der Bundesrat zahlreichen Steuergesetzen zugestimmt, so-
dass diese nun in Kraft treten können. Wie so oft im Gesetzgebungsverfahren wur-
den „kurz vor Toresschluss“ noch einige Änderungen vorgenommen. Hierbei ist 
hervorzuheben, dass Dienstfahrräder und Jobtickets ab 2019 steuerfrei sind.  |

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 01 | 2019

Das im Laufe des Gesetzgebungsver-
fahrens umbenannte „Jahressteuerge-
setz 2018“ (jetzt: „Gesetz zur Vermei-
dung von Umsatzsteuerausfällen beim 
Handel mit Waren im Internet und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften“) wurde im Vergleich zum Re-
gierungsentwurf noch an einigen Stel-
len angepasst. Wichtige Punkte werden 
vorgestellt:

Jobtickets

Die 2004 aufgehobene Steuerbefreiung 
für Arbeitgeberleistungen (Zuschüsse 
und Sachbezüge) zu den Aufwendungen 
für die Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel im Linienverkehr der Arbeitneh-
mer zwischen Wohnung und erster  
Tätigkeitsstätte wurde wieder eingeführt 
– und zwar mit Wirkung ab 1.1.2019.
Ferner wurde die Steuerbegünstigung
auf private Fahrten im öffentlichen Per-
sonennahverkehr erweitert.

MERKE  | Begünstigt sind: 

• Sachbezüge in Form der unentgeltli-
chen oder verbilligten Zurverfügung-
stellung von Fahrausweisen,

• Zuschüsse des Arbeitgebers zum
Erwerb von Fahrausweisen,

• Leistungen (Zuschüsse und Sach-
bezüge) Dritter, die mit Rücksicht
auf das Dienstverhältnis erbracht
werden und

• Fälle, in denen der Arbeitgeber nur
mittelbar (beispielsweise durch Ab-
schluss eines Rahmenabkommens)
an der Gewährung des Vorteils be-
teiligt ist.

Beachten Sie  |  Die Steuerfreiheit von 
Arbeitgeberleistungen für die Nutzung 
eines Taxis ist durch die Worte „im Lini-
enverkehr“ ausgeschlossen. 

Außerdem gilt die Steuerfreiheit nicht 
für Arbeitgeberleistungen, die durch 
Umwandlung des ohnehin geschuldeten 
Arbeitslohns finanziert werden. Eine 
Entgeltumwandlung ist damit schädlich. 

Ein Wermutstropfen: Die steuerfreien 
Leistungen werden auf die Entfer-
nungspauschale angerechnet.

Daten für den Monat  
Februar 2019

↘↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 11.2.2019
• GewSt, GrundSt = 15.2.2019

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 14.2.2019
• GewSt, GrundSt = 18.2.2019

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

↘↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 2/2019 = 26.2.2019

↘↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

11/17 4/18 7/18 11/18
+ 1,8 % + 1,4 % + 2,1 % + 2,2 %
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Dienstfahrräder

Der geldwerte Vorteil aus der Überlas-
sung eines betrieblichen Fahrrads vom 
Arbeitgeber an den Arbeitnehmer ist 
mit Wirkung ab dem 1.1.2019 (zunächst 
bis Ende 2021 befristet) steuerfrei. 

Voraussetzung ist, dass der Vorteil zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn gewährt wird. Im Gegensatz 
zur Steuerbefreiung bei Jobtickets er-
folgt hier keine Anrechnung auf die 
Entfernungspauschale.

Beachten Sie  |  Die Steuerbefreiung 
gilt sowohl für Elektrofahrräder als 
auch für Fahrräder. Ist ein Elektrofahr-
rad jedoch verkehrsrechtlich als Kraft-
fahrzeug einzuordnen – z. B. gelten 
Elektrofahrräder, deren Motor auch Ge-
schwindigkeiten über 25 Kilometer pro 
Stunde unterstützt, als Kraftfahrzeuge 
– sind für die Bewertung dieses geld-
werten Vorteils die Regelungen der
Dienstwagenbesteuerung anzuwenden.

Dienstelektrofahrzeuge

Werden Dienstwagen auch privat und/
oder für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte genutzt, ist 
ein geldwerter Vorteil anzusetzen. Für 
Elektro- und extern aufladbare Hybrid
elektrofahrzeuge, die vom 1.1.2019 bis 
zum 31.12.2021 angeschafft oder ge-
least werden, wurde die Bemessungs-
grundlage halbiert. Bei der Ein-Pro-
zent-Regel ist somit nur der halbe Lis-
tenpreis anzusetzen.

Im Laufe des Gesetzgebungsverfah-
rens erfolgte folgende Beschränkung: 
Extern aufladbare Hybridelektrofahr-
zeuge werden nur einbezogen, wenn 
das Fahrzeug eine Kohlendioxidemis-
sion von höchstens 50 Gramm je gefah-
renen Kilometer hat oder die Reich-
weite unter ausschließlicher Nutzung 
der elektrischen Antriebsmaschine 
mindestens 40 Kilometer beträgt.

„Ehe für alle“

Nach der Umwandlung der Lebenspart-
nerschaft in eine Ehe ist für die Rechte 
und Pflichten der Lebenspartner der 
Tag der Begründung der Lebenspart-
nerschaft maßgebend. Bis dato war 
umstritten, ob die Umwandlung ein 
rückwirkendes Ereignis nach der Ab-
gabenordnung (AO) darstellt (befürwor-
tend: FG Hamburg, Urteil vom 31.7.2018, 
Az. 1 K 92/18, Rev. BFH Az. III R 57/18). 

Nun wurde geregelt, dass § 175 Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 und S. 2 AO (rückwirkendes
Ereignis) sowie § 233a Abs. 2a AO (Zins-
lauf bei rückwirkenden Ereignissen) 
entsprechend anzuwenden sind, wenn 
eine Lebenspartnerschaft bis zum 
31.12.2019 in eine Ehe umgewandelt 
wurde. Voraussetzung: Die Ehegatten 
müssen den Erlass, die Aufhebung oder 
Änderung eines Steuerbescheids zur 
nachträglichen Berücksichtigung an  
eine Ehe anknüpfender und seither 
nicht berücksichtigter Rechtsfolgen bis 
zum 31.12.2020 beantragt haben.

PRAXISTIPP  | Somit ist die rückwir-
kende Anwendung des Splittingtarifs 
ungeachtet zwischenzeitlich eingetre-
tener Bestandskraft und Festset-
zungsverjährung möglich.

Verlustuntergang bei schädlichem 
Beteiligungserwerb

In 2017 hatte das Bundesverfassungsge-
richt folgende Regelung für den Zeit-
raum von 2008 bis 2015 als verfas-
sungswidrig eingestuft: Der Verlustvor-
trag einer Kapitalgesellschaft fällt an-
teilig weg, wenn innerhalb von 5 Jahren 
mehr als 25 % und bis zu 50 % der An-
teile übertragen werden.

Ursprünglich hatte die Bundesregie-
rung beabsichtigt, diese Regelung nur 
für den beanstandeten Zeitraum aufzu-
heben. In der nun verabschiedeten Fas-
sung wurde der quotale Verlustunter-
gang für die Zeit ab 2007 auch für 
schädliche Beteiligungserwerbe nach 
dem 31.12.2015 aufgehoben. 

Neue Pflichten für Betreiber 
von Onlinemarktplätzen

Um Umsatzsteuerausfälle beim Handel 
mit Waren auf elektronischen Markt-
plätzen im Internet (z. B. eBay) zu ver-
hindern, werden Betreiber von Internet-
Marktplätzen stärker in die Verantwor-
tung genommen.  

Während des Gesetzgebungsverfahrens 
ist die Neuregelung an die Daten-
schutz-Grundverordnung angepasst 
worden. So wurde z. B. bestimmt, dass 
die für den liefernden Unternehmer zu-
ständige Finanzbehörde die Daten (z. B. 
Name und Anschrift) speichert und für 
einen elektronischen Datenabruf be-
reitstellt. Bis zur Einführung des Da-
tenabrufverfahrens werden Bescheini-
gungen in Papierform erteilt.

Die Neuregelungen treten grundsätz-
lich ab 1.1.2019 in Kraft. Die Haftung 
des Betreibers greift bei Drittlands-Un-
ternehmern jedoch erst ab dem 
1.3.2019 bzw. bei inländischen und EU/
EWR-Unternehmern ab dem 1.10.2019.

Sanierungserträge

Verzichten Gläubiger auf Forderungen 
gegenüber einem sanierungsbedürfti-
gen Unternehmen, ist dieser Betrag er-
folgswirksam auszubuchen. Mit dem 
„Lizenzschrankengesetz“ (BGBl I 2017,  
S. 2074) wurde die Steuerfreiheit von
Sanierungsgewinnen unter bestimmten 
Voraussetzungen auf eine gesetzliche 
Grundlage gestellt. Die Regelung stand 
jedoch unter dem Vorbehalt, dass die 
Europäische Kommission die Vereinbar-
keit mit dem europäischen Beihilferecht 
bestätigt – und dies ist nun erfolgt.

Als Reaktion wurde die aufschiebende 
Bedingung der Steuerbefreiung nach  
§ 3a Einkommensteuergesetz und § 7b
Gewerbesteuergesetz aufgehoben. Zu-
dem wurde bestimmt, dass die Steuer-
befreiung auch in den Fällen greift, in
denen die Schulden vor dem 9.2.2017
erlassen wurden (Altfälle), sofern der
Steuerpflichtige einen Antrag stellt.

Weitere Neuerungen im Überblick

Darüber hinaus hat der Bundesrat am 
23.11.2018 weiteren Gesetzen zuge-
stimmt. Interessantes im Überblick:

•• RV-Leistungsverbesserungs- und
-Stabilisierungsgesetz: Der Bei-
tragssatz in der allgemeinen Ren-
tenversicherung bleibt in 2019 bei
18,6 %. Zur Entlastung der Gering-
verdiener wurde die Gleitzone von
450,01 EUR bis 1.300 EUR (bisher
850 EUR) ab 1.7.2019 ausgeweitet.
Der Begriff „Gleitzone“ wurde durch 
„Übergangsbereich“ ersetzt.

•• Beiträge zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung werden ab 2019
zu gleichen Teilen von Arbeitge-
bern und Versicherten getragen.

•• Kinderfreibetrag, Kindergeld und
Grundfreibetrag steigen ab 2019
an. So ergibt sich z. B. beim Kinder-
geld ab Juli 2019 eine Erhöhung
von 10 EUR je Kind und Monat.

Quelle  |  Gesetz zur Vermeidung von Umsatz-
steuerausfällen beim Handel mit Waren im In-
ternet und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften, BR-Drs. 559/18 (B) vom 23.11.2018
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Für GmbH-Gesellschafter

Einzahlung in die Kapitalrücklage als nachträgliche 
Anschaffungskosten auf die Beteiligung

|  Leistet ein Gesellschafter, der sich für Verbindlichkeiten der Gesellschaft ver-
bürgt hat, eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft, um seine Inan-
spruchnahme als Bürge zu vermeiden, führt dies zu nachträglichen Anschaffungs-
kosten auf seine Beteiligung. Diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist insofern 
vorteilhaft, als sich dadurch ein Veräußerungs- oder Auflösungsgewinn vermin-
dert oder ein entsprechender Verlust erhöht.  |

◼ Sachverhalt

Der GmbH-Gesellschafter A hatte eine 
Bürgschaft für Bankverbindlichkeiten 
der Gesellschaft übernommen. Wegen 
der drohenden Inanspruchnahme aus 
der Bürgschaft, die bevorstehende 
Vollstreckung in ein als Sicherheit die-
nendes privates Grundstück sowie die 
drohende Liquidation der Gesellschaft 
leistete er – ebenso wie weitere Gesell-
schafter – eine Zuführung in die Kapi-
talrücklage. Ein Teil der Einzahlung 
stammte aus der mit der Gläubiger-
bank abgestimmten Veräußerung des 
besicherten Grundstücks. 

Die GmbH verwendete das Geld plan-
mäßig dazu, ihre Bankverbindlichkei-
ten zu tilgen. Durch Erfüllung der 
Hauptschuld wurden die Bürgen von 
der Haftung frei. A und seine Mitgesell-
schafter veräußerten im Anschluss ihre 
Anteile für 0 EUR. In seiner Einkom-
mensteuererklärung machte A einen 
Verlust aus der Veräußerung seines 
GmbH-Anteils geltend, der sich aus der 
GmbH-Stammeinlage und der Kapital-
zuführung ergab. Doch das Finanzamt 
berücksichtigte nur den Verlust der 
Stammeinlage – jedoch zu Unrecht, wie 
der Bundesfinanzhof befand.

Nachträgliche Anschaffungskosten auf 
die Beteiligung sind nur solche Aufwen-
dungen des Gesellschafters, die zu einer 
offenen oder verdeckten Einlage in das 
Kapital der Gesellschaft führen. Hierzu 
zählen auch freiwillige Einzahlungen in 
die Kapitalrücklage. Daher war der 
Aufwand des A bei der Berechnung sei-
nes Verlusts aus der Anteilsveräuße-
rung zu berücksichtigen.

Für die steuerrechtliche Anerkennung 
war unerheblich, dass die der Kapital-
rücklage zugeführten Mittel dazu ver-
wendet wurden, jene betrieblichen Ver-
bindlichkeiten abzulösen, für die der A 
gegenüber der Gläubigerbank Sicher-
heiten gewährt hatte. 

Zudem spielt es keine Rolle, mit wel-
chem Wert ein Rückgriffanspruch des A 
gegen die GmbH zu bewerten gewesen 
wäre, wenn die Bank in die von A gege-
benen Sicherheiten vollstreckt oder ihn 
im Rahmen seiner Bürgschaftsverpflich-
tung in Anspruch genommen hätte. 

Quelle  |  BFH-Urteil vom 20.7.2018, Az. IX R 
5/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 205673; 
BFH, PM Nr. 61 vom 21.11.2018

Für Unternehmer

Übernahme der Umzugskosten durch den Arbeitgeber 
eine umsatzsteuerpflichtige Leistung?

|  Übernimmt ein Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer die Umzugskosten, ist umsatz-
steuerlich zu prüfen, ob dadurch eine steuerpflichtige Leistung erbracht wird und ob 
der Vorsteuerabzug möglich ist. Das Finanzgericht Hessen hat nun für einen Kon-
zernfall, bei dem mehrere Arbeitnehmer an einen neuen Standort versetzt wurden, 
entschieden, dass kein steuerbarer Vorgang vorliegt. Ein Vorsteuerabzug kommt nur 
in Betracht, wenn der private Bedarf des Arbeitnehmers, den Arbeitsplatz rechtzeitig 
zu erreichen, hinter das unternehmerische Interesse des Arbeitgebers zurücktritt.  |

Die in der Praxis bedeutenden Fälle der 
„Bezuschussung“ von Arbeitnehmern 
sind umsatzsteuerlich oft problema-
tisch. Es bleibt abzuwarten, wie sich 
der Bundesfinanzhof im Revisionsver-
fahren hierzu hinsichtlich übernomme-

ner Umzugskosten positionieren wird. 
Betroffene Steuerbescheide sollten 
vorerst offengehalten werden.

Quelle  |  FG Hessen, Urteil vom 22.2.2018, Az. 
6 K 2033/15, Rev. BFH Az. V R 18/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 202596

Für Arbeitnehmer

Merkblatt zur  
Steuerklassenwahl 2019 
für Ehegatten und  
Lebenspartner

|  Das von der Finanzverwaltung veröf-
fentlichte „Merkblatt zur Steuerklassen-
wahl für das Jahr 2019 bei Ehegatten 
oder Lebenspartnern, die beide Arbeit-
nehmer sind“ soll die Steuerklassen-
wahl erleichtern. Das Merkblatt kann 
unter www.iww.de/s2223 heruntergela-
den werden.  |

Beachten Sie  |  Die in der Anlage des 
Merkblatts beigefügten Tabellen sind 
allerdings nur in den Fällen genau, in 
denen die Monatslöhne über das ganze 
Jahr konstant bleiben. Zudem besagt 
die während des Jahres einbehaltene 
Lohnsteuer noch nichts über die Höhe 
der Jahressteuerschuld. Die vom Ar-
beitslohn einbehaltenen Lohnsteuer-
Beträge stellen grundsätzlich nur Vor-
auszahlungen auf die endgültige Jah-
ressteuerschuld dar.

Zudem ist zu bedenken, dass die jewei-
ligen Lohnsteuerklassen auch Einfluss 
auf die Höhe von Lohnersatzleistungen 
und Elterngeld haben können.

Für alle Steuerpflichtigen

Service der  
Finanzverwaltung: 
Online-Steuerrechner 
für Rentner

|  Sind Rentner unsicher, ob sie zu den 
Rentnern gehören, die Einkommen-
steuer zahlen müssen, dann können sie 
den Alterseinkünfterechner des Baye-
rischen Landesamts für Steuern nut-
zen. Den Online-Steuerrechner finden 
sie hier: www.iww.de/s2228.  |

Beachten Sie  |  Der Rechner berück-
sichtigt die gängigen, für Bezieher von 
Alterseinkünften bedeutsamen Sach-
verhalte. Im Vordergrund stehen die 
persönlichen Freibeträge bei Renten 
und Pensionen sowie der Abzug von 
Pauschbeträgen und Aufwendungen. 
Es sind allerdings auch Eingaben zu 
anderen Einkunftsarten (wie beispiels-
weise die Höhe der Vermietungsein-
künfte) möglich.
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↘↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Vermieter

Dauerhafte Vermietungsabsicht auch bei Abschluss 
eines Mietvertrags mit Eigenbedarfsklausel möglich

|  Eine dauerhafte Vermietungsabsicht kann auch dann vorliegen, wenn sich der 
Vermieter eine Kündigung wegen Eigenbedarfs vorbehält, um das Mietobjekt  
einem Angehörigen zu überlassen. Dies gilt zumindest dann, wenn davon auszuge-
hen ist, dass diese Überlassung nicht unentgeltlich erfolgen soll.  |

◼ Sachverhalt

Im Streitfall enthielt der Mietvertrag 
folgende Vereinbarung: Das Mietver-
hältnis läuft auf unbestimmte Zeit und 
endet mit Ablauf des Monats, zu dem 
der Vermieter oder der Mieter die Kün-
digung unter Einhaltung einer Frist von 
3 Monaten tätigt. Es endet am 1.3.2015, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
nur wenn der Vermieter die Räume für 
sich, seine Familienangehörigen oder 
Angehörige seines Haushalts nutzen 
will. Die Befristung war für den Fall 
vereinbart worden, dass die Nichte des 
Steuerpflichtigen die Wohnung habe 
mieten wollen.

Doch so kam es nicht: Der Mieter kün-
digte Mitte 2014 von sich aus das Miet-
verhältnis. Kurz darauf verkaufte der 
Steuerpflichtige die Wohnung.

Nach dem Verkauf änderte das Finanz-
amt die vorläufigen Steuerbescheide 
und erkannte die Vermietungsverluste 
nicht mehr an. Begründung: Es fehlt an 
der Gewinnerzielungsabsicht, weil die 
Wohnung befristet wegen Eigenbe-
darfs vermietet gewesen sei. Zudem 
seien zwischen dem Vermietungsbe-
ginn und dem Verkauf nur vier Jahre 
vergangen. Die hiergegen gerichtete 
Klage war vor dem Finanzgericht Ham-
burg erfolgreich. 

Bei einer auf Dauer angelegten Ver-
mietungstätigkeit ist grundsätzlich und 
typisierend davon auszugehen, dass der 
Steuerpflichtige beabsichtigt, einen 
Einnahmeüberschuss zu erwirtschaf-
ten. Diese Annahme setzt voraus, dass 

der Steuerpflichtige den Entschluss, 
auf Dauer zu vermieten, endgültig ge-
fasst hat. 

Das Finanzgericht war davon überzeugt, 
dass der Steuerpflichtige die Wohnung 
dauerhaft vermieten wollte. Die Klausel 
des Mietvertrags steht dieser Annahme 
nicht entgegen. Denn dort ist als Grund-
satz geregelt, dass der Mietvertrag auf 
unbestimmte Zeit geschlossen wird. Der 
Eigenbedarf wird im Vertrag dahin ge-
hend erläutert, dass die Nichte des 
Steuerpflichtigen die Wohnung ggf. be-
ziehen wird. Der Steuerpflichtige konnte 
glaubhaft machen, dass er die Wohnung 
an die Nichte habe vermieten, d. h. nicht 
unentgeltlich überlassen, wollen. 

Auch das Indiz für eine fehlende Dauer-
vermietungsabsicht wegen des zeitli-
chen Zusammenhangs zwischen dem 
Vermietungsbeginn und der Veräuße-
rung innerhalb von rund vier Jahren sah 
das Finanzgericht als widerlegt an. Ver-
äußert der Steuerpflichtige die Wohnung 
nach dem Auszug des Mieters, ist dies 
unschädlich, wenn er sich erst nach der 
Kündigung zum Verkauf entschlossen 
hat. Und dies war hier der Fall. Die 
Nichte hatte die Wohnung wegen verän-
derter persönlicher Verhältnisse nicht 
mehr nutzen wollen. Daraufhin hatte 
sich der Steuerpflichtige entschlossen, 
die Wohnung nicht mehr zu vermieten, 
weil dies zu aufwendig sei.

Quelle  |  FG Hamburg, Urteil vom 12.9.2018, 
Az. 2 K 151/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
205734

Für Unternehmer

Wohl bald nur noch 7 % Umsatzsteuer auf E-Books

|  Im Rat der Europäischen Union für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) haben die 
Finanzminister am 2.10.2018 den Weg für die steuerliche Gleichbehandlung digitaler 
Medien frei gemacht. Auf E-Books und E-Paper kann nun der Umsatzsteuersatz von 
7 % angewandt werden, was bisher nur bei gedruckten Medienprodukten gilt.  |

Beachten Sie  |  In einer Pressemittei-
lung vom gleichen Tag hat Bundes
finanzminister Olaf Scholz eine zügige 

Umsetzung in Deutschland angekündigt.
Quelle  |  BMF, PM vom 2.10.2018 „Eurogruppe 
und ECOFIN im Oktober 2018“

Für alle Steuerpflichtigen

Erste Vorschläge für 
eine Grundsteuerreform

|  Weil die Wertermittlung für die 
Grundsteuer verfassungswidrig ist, 
muss der Gesetzgeber spätestens bis 
Ende 2019 eine Neuregelung treffen. 
Für die administrative Umsetzung bleibt 
Zeit bis zum 31.12.2024. Aktuell hat 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz zwei 
verschiedene Modelle für eine Reform 
der Grundsteuer vorgestellt.  |

Das Grundsteueraufkommen soll mit 
ca. 14 Mrd. EUR p. a. in etwa gleich blei-
ben. Es wird jedoch Verschiebungen 
geben, sodass einige mehr und andere 
weniger zahlen müssen. Vorgestellt hat 
Scholz zwei Modelle:

Ein wertunabhängiges Modell, das an 
der Fläche der Grundstücke und der 
Gebäude ansetzt. Dieses Modell basiert 
auf vergleichsweise einfachen Berech-
nungen. Es führt aber dazu, dass für 
Immobilien, die zwar ähnliche Flächen 
aufweisen, sich im Wert aber deutlich 
unterscheiden, ähnliche Grundsteuer-
zahlungen fällig würden.

Beim wertabhängigen Modell soll z. B. 
bei bebauten Grundstücken der Ertrags-
wert im Wesentlichen auf Grundlage tat-
sächlich vereinbarter Nettokaltmieten 
ermittelt werden – unter Berücksichti-
gung der Restnutzungsdauer des Ge-
bäudes und des abgezinsten Boden-
werts. Bei selbstgenutzten Wohnge-
bäuden soll eine fiktive Miete angesetzt 
werden, die auf Daten des Statistischen 
Bundesamts basiert und nach regiona-
len Mietenniveaus gestaffelt wird.

Beachten Sie  |  Über die beiden Vor-
schläge und etwaige andere Möglichkei-
ten wird in den nächsten Monaten heiß 
diskutiert werden. Fakt ist jedoch, dass 
die Neubewertung der über 35 Millionen 
Grundstücke zu einer echten Herkules
aufgabe werden wird.

Quelle  |  BMF, Mitteilung vom 29.11.2018 „Neu-
regelung der Grundsteuer“


